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öffentliche Sitzung          X 

nicht öffentliche Sitzung           

          Zuständigkeit: Bürgermeister    
 

Beratungsfolge Datum ja Nein Enth. 

          Hauptausschuss 02.06.2020  9       0 0 

 
 
 
Betreff: 
 
Grundsatzbeschluss-  
Entwicklung eines Nutzungskonzeptes für die Bergbaufolgelandschaft des  
Tagebau Jänschwalde 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern beschließt, für die 
Bergbaufolgelandschaft des Tagebaus Jänschwalde ein Konzept zur nachbergbaulichen 
Nutzung zu entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Zahl d. Mitglieder der GV: 15 
 

davon anwesend: 
 

Ja-Stimmen: 

Nein-Stimmen: 

Enthaltungen: 

 
 

Hanni Dillan       Ralph Homeister     
Vors. d. Gemeindevertretung    Bürgermeister 



Begründung: 
 

 
Der Tagebau Jänschwalde beendet die Kohleförderung nach den aktuellen Planungen 
Ende des Jahres 2023. Nach den Vorstellungen der Bergbaubetreiberin LEAG soll 
hierbei das „Drei-Seen-Konzept“ umgesetzt werden, welches unter anderem südlich des 
Ortsteils Taubendorf den „Taubendorfer See“ mit einer Flächengröße von ca. 186 ha 
vorsieht. 
Die Gemeinde Schenkendöbern wird für  die Gestaltung und Nutzung der bis ca. 2045 
entstehenden Bergbaufolgelandschaft ein Nutzungskonzept entwickeln. Vorgesehen ist 
die Erarbeitung des Konzeptes in einem offenen Dialogprozess, unter breiter 
Partizipation der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde. 
Eine  enge Abstimmung der Konzepte und Planungen mit den Nachbarkommunen der 
Gemeinde ist erforderlich.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     Ja / Nein 
          
Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung:    Ja  /  Nein 
   
Die Maßnahme verursacht Folgekosten:     Ja  /  Nein  
   
         einmalig ___________ EUR  
         Jährlich  ___________ EUR 
 
 

             
            _______________________ 
         zuständiger Amtsleiter 
 


